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daß dm Obereinnchmern und Agenten ihre Stellen
mehr oder weniger unmittelbar von dem Direktorium
aufgetragen werden, welches selbst von den Bevoll-
»nächtigten des gesammten Volkes erwählt ist. Daraus
erhellet, daß die Constitution, indem sie die Zusain-
,ne»,Wirkung dieser verschiedenen Arten von Beamten
fodert, ihnen dadurch einerseits die Besorgung des
Interesse der ganzen Nation, und anderseits das be-
sondere Interesse der Bewohner eines Kantons auftragt.

Es folget ferners daraus, daß sie den entgegen-
gesezten Mißbrauchen, neinlich der allzugrossen Nach-
lassigkeit oder einer nbermMgen Strenge in Vollzie-
hung der Gesetze vorbeugen und mit einem Wort gesagt,
verhüten will, "daß man weder mehr noch wenigcr be-

zahle, als das Gesez vorschreibt.
Diese wohlthätigen Anordnn»,gen genügten uns

noch nicht, und'wir haben geglaubt, Euch die Mit-
Wirkung der Munizipalitàten, zur Verwahrung der ein-
gehenden Gelder, so wie auch in mehrern wesentlichen
Unterabtheilungen der Grundsteuer vorschlagen zu müs-
ftn, und zufolge eines andern Artikels der Constitn-
tion, welcher vorschreibt, daß die Art der Erhebung
nicht kostspielig.seyn solle, haben wir den Gedanke»,
ganzlich aufgegeben, den Oberem»,ehmern Untereil,zic-
her in den Gemeinden oder Distrikten beizugeben.

Da es aber dennoch geschehen kann, daß Parti-
kular und örtliche Vorliebe bei den Munizipalitaten,
Agenten und Verwaltungskainmer», überwiegend seyn,
und dieselben zu Berichterstattung unis Verfügungen
verleiten könntcn, welche die Spuren irgend einer Art
von Parteilichkeit an sich trage», würden, so wird den
Obereinnehmern der Kantone die Begwältigung er-
theilt werden, einen vertrauten Mann nach ihrer Aus-
wähl auf eine gewisse Art an Ort und Stelle abzusen-
den, »,,it dein Auftrag nicht etwann über eint oder
anderes zu entscheiden, so»,der», sich über die Lage der
Sachen zu erkundigen die betreffe»,den Personen an-
zuhören, Bemerkungen und öffentliche Kenntnisse zu
sammeln. Ihr werdet auch in Betrachtung ziehen,
Bürger Gesezgeber, daß wem, Ihr die Agencen der
Geineinden unter den i», unserm Entwurf angezeigte»,
Vorsorgen, mit einen, Theil der Einnahme beladet,
ihr denselben Verrichtungen auftraget, deren Ausübung
nothivendig belohnt werden muß, und daß Ihr selbst
dadurch diesen Stellen ei», Einkommen verschaffet,
welches Euch vielleicht ganz oder zum Theil entheben
kann, denselben ein solches sur ihre übrigen Verrich-
ttmgcn beizulegen. Beliebet, Bürger Gesezgeber, ver-
sichert zu seyn, daß einer unsrer ersten Wunsche der
ist, u»sre Absichten mit den eurigen zu vereinigen. Wir
lchreiten alle auf dem gleichen Weg und nach dem glci-
chc», Ziele fort. Fremidschaftlicye und uubefangeue
Verathschlagungen und Erläuterungen, die Grundsatze
der Constimrion, die Weisheit der gesezaebeude». Na-
the, welche stufenweise die Begriffe des Volkes uusdie
wahre Anwendung derselben leitet, die warme Vater-

landsliebe, die alle constitm'rie« Gewalten beseech,
unsre eifrigen Bemühungen euer und des Volks Im
trauen zu verdienen; mit einer solche« Gewährleistung
des gute», Erfolgs unsrer Revolution, wird man von
unsrer Seite gewiß keine eitle Vorliebe Mr u»sere be'
sondern Begriffe zu befürchten haben.

Republikanischer Gwß.
k,. L.) Der Präsident des vollziehenden! Direktoriums,

Unterzeichnet: êaharpe.
Im Namen des Direktoriums der Gen. See.

Unterzeichnet: M o ussom

Beziehung der Staatseinkünfte.
O Obereinnehmer.

Für jeden Kanton wird ein Oberemnehmer bestellt,
der zufolge der Konstitution, von dein Direktorium
ernennt werden, und in dem Hauptorte des Kantons
angeseffeu seyn soll. Er ist der Aufseher der Regie-
rung über alles, was die Staatseinkünfte angehet,
und soll deswegen mit den Einziehen, aller Art, der
Verwaltungskainmer, dein Füianzmüiister und aucb
wem, es erfoderlich ist, mit dein Vollziehungsdirek
torium den thätigsten Briefwechsel unterhalten.

- 2) Hauptkasse des Kantons.
In dem Hauptorte eines jeden Kantons soll eine

Hauptkasse mit drei Schlüsseln seyn, deren einer in
den Händen des Präsidenten derVerwalttmgskammer,
der andere in den Händen des Obereinnehincrs und
der dritte wechselsweise einen Monat lang bei ei-
nein der Mitglieder der Verwaltungskammer liegen
soll. Ohne die ausschließliche Jusammenwirkung die-
ser drei Schlüsselbewahrer kaun nichts weder in diese
Kasse gelegt noch daraus gezogen werde»,. Jedoch im
Fall einer Krankheit oder Abwesenheit des Oberem»,ch-
mers kann derselbe seinen Schlüssel dem Regierung's-
statthalter übergeben. Alle aus einem Kaucou yerflies
senden Staatseinkünfte, werden in diese Hauptkasse
gelegt, es ftie zu bestimmte» Zeiten, oder wenn Zah-
lungen dein Obereilmchmer einen Tag vorher angeknn-
der werden, welcher dann den Präsidenten der Ver-
wàltmigskammer davon benachrichtigen wird, oder
auch, wenn den, Obereiimehmer kleine Summen gegen
Empfangscheine eingehändiget werden, und dieser bis
auf tausend Franke», i», seiner Verwahrung hat.

3) Kassabücher.
Es soll ein doppeltes Cassenbuch geführt werden;

eines für die Verwaltungskammcr, das andere fiic den

Obereümehmer. In dasselbe »verden alle Summen,
die in die Easse stießen, und alle die so daraus erho-
den »verden, verzeichnet; jeder Artikel dann von den
drei Schlüsselbewahrer», unterschriebe» und eine Copie



z

d'.s .kajseàiHs, sleìchfMs eon den drei Schlüsselbe-
wahrern unterschrieben, soll alle Monate durch den
Oberem»,chmcr eines'jeden Kantons dem Finan;;»mi-
sier zugesendet werden, Ver dann das Resultat vessel-
bei» dem Direktorium vorlegen wird.

4) Transport der in Kassa
liegenden Gelder.

Wenn den Berwaltungskammem oder den Borge-
sezten anderer Anstalten von dein Direktorium Gelder
bewilligt werden, so sollen ihnen diese Gelder von
den drei Schlnsselbeivahrern überliefert werden.

Das Uibrige wird alle Monate durch den Ober-
einnehmer in den Nationalschatz abgeliefert, es feye
dann, daß man zu Vermeidung der Transportkosten
vorziehe» winde, solches in der Kantonskasse liegen
zu lassen, oder durch Anweisungen, die von denKow-
missaricn des Schazamtes und dem Finanzminister un-
terschrieben seyn sollen, anders darüber verfugen
wollte.

5) Taxe der Kapitalien.
Der Agent jeder Gemeine oder jeder Sektion der

grossem Gemeinen soll ein geheimes Register über die

Taxen der in» isten Artikel des Gesetzes über die Auf-
lagen bezeichneten Kapitalien fuhren.

Für jeden Steuerpflichtigen ist ein besonderes
Blatt eröffnet, es stehet demselben frei, sich nach sei-

nein Gewissen für die Summe, die er zufolge des
Gesetzes schuldig zu seyn erklärt, einzuschreiben, oder
aber eine schriftliche, von eigner Hand unterzeichnete
Angabe dieser Art einzugeben. DerAgentwird selbige
in sein Buch einschreiben, und sich dabei auf die
Nummer der Deklaration, welche eine Beilage seines

Registers ausmacht, beziehen. Wenn die Bezahlung
der Abgabe geschiehet, so soll er dafür Empfangschcinc
ausstellen; und die bezahlte Summe zu G-msten des

Steuerpflichtigen auf Rechnung tragen. Das Geld soll
in Gegenwart des Steuerpflichtigen oder seines Sach-
Walters in einen Stock geworfen werden, und dieser
Stock mit drei Schlüsseln verwahrt seyn, deren einer

hinwr dein Agenten, die beiden andern aber in den

Handen zweier Mnnizipalitätsgliedcr liegen sollen.
Nach jedem Zeitpunkt der Zahlungen der Taxen

von Kapitalien sollen sich die Agenten des Haup wer s

zu dem Obereinnehmer begeben, und ihm jeder bcson-
ders sein Register einhändigen, und auch die Summen,
die in ihren Stöcken liegen sollen, anzeigen. Auf die-

ses hin bestimmt der Obereinnehmer die Stunde des

momdrigen Tages, zu welcher diese Summen in
die Havptkassc des Kantons abgeliefert werden sollen,
«nd "giebt den Schlüsseibrwahrern dieser Kasse so wie
denen der Geldstücke der Agenten davon Nachricht.

Wenn aber der Agent nicht aus dem Hauptorte
des Kantons ist, so übersendet er dm Auszug seines

Z

Registers dem Obereinnehmer, der 'sich 'Mit dc-r Ver-
waltunaàmîner sowohl über die Summe, welche in
dem Swck dieses Agenten liegen bleiben kann, als
über die Mittel das andre mit Sicherheit und germ-
gen Kosten an Ort und Stelle zu bringen, veràc-
sen soll.

Diejenigen Steuerpflichtigen, die sich weigern
würden ihre Angabe-.auszustellen, sollen am' d ie-Klage
des Obereinnchmers durch die Munizipalität. nach
ihrem muthmaslichen Vermögen taxirt werden, dem
Obereinnehmer so wiedem Steuerpflichtigen jedennoch
das Recht zustehen, darüber vor die Vcrwaltungskam-
mer zu rekurricen.

Die Steuerpflichtigen, weiche ganz oder zum Theil
unterlassen würden, dasjenige dessen sie sich schuldig
erkennt hätten, auszurichten, svllm nach zwei von»acht
zu acht Tagen an sie ergangenen Warnungen vor den
Friedensrichter geladen werden, mit Vorbehalt des
Rekurses vor das Distriktsgericht, und wenn die Grünsse
des Steuerpflichtigen denselben nicht rechtfertigen
so soll er um das doppelte der ràkstàndigen Abgabe
verfallt seyn.

Die,Strafe falscher, zum Schaden der Nation
geschehender Angaben, ist das Doppelte der Taxe,
und dieser Belauf soll als eine privilegirte Schuld des
ersten Ranges angesehen seyn. Ein jeder Commis,
Schreiber oder Bedienter, dem bekannt wäre, daß
sein Meister eine falsche Angabe gemacht hätte, soll
den Obereinnehmer dessen benachrichtigen, welcher sich

anfänglich an freundschaftlichen Erläuterungen mit dem
Steuerpflichtigen hallen, und erst dannznmal, wenn
diese vergeblich waren, sich an den Friedensrichter
wenden wird.

Jeder Gerichtschreiber, Notar oder andere Per-
sonen, die zu Berichtigung von Vermögenskassen oder
bei Aufnehmung der Inventarien von Erbschaften gc-
braucht werden, und die einen solchen Betrug entdc-
cken würden, sollen schuldig seyn, dem Obereinneh-
mer davon die Anzeige zu thun.

Das geheime Register eines jeden Agenten samt
den zu demselben gehörenden Belegen, soll jährlich
im Maimonat dem Obereinnehmer eingehändiget wer-
den, »reicher sorgfaltig alles in einem Pack versiegelt
in die Archive der Nerwaltungskammer in einen mit
zweien Schlüsseln verwahrten Schranken legen wird,
wovon einer in den Handen des Einnehmers, der
andere aber hinter dein Pra oent der Vcrwaitungs-
kammer bleiben soll. Weder der Agent noch der
Einnehmer sollen einige Abschriften oder Noten dieses
Registers hinter sich behalten, bei Strafe der Enrsez-
zung. Wenn sie ausserdem die Details ihres Regi-
stcrs in Betreff der geschehenen Angaben bekannt ma-
chen oder irgend jemandem mittheilen würden, so

sollen sie überdieß zu einer Gelddusse von dein Betrag
der Taxe desjenigen verfallt werden, dessen Angewê
sie also verrathen hatten.
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6.) Grundabgabe.
Die Munizwaljràt einer-jeden Gemeine wird ein

öffentliches Register führen, worauf sich jedermann zu
einer bestimmten Zeit und nach dem Inhalt des Gest-
zes über ose Aussagen, um dasjenige, so er in liegen-
den Gütern besitze:, cintrage.» lassen soll. Sie wird
in den Gerichtschreivereie» die verschiedenen Preise
einer jeden Klasse Erdreichs, von dem Jahre i?8->. dis
1792 ausschließlich, nachschlagen lassen, das Erdreich
dann zufolge der ersten den: Gest; über die Auflagen
beigefügten Tastn', in drei Klaffen abtheilen, und das
RcsaUat ihrer Arbeit den: Gemeindsagenten oder den
Agenten der Sektionen mittheilen, welche dasselbe nach-
her mit ihren Beinerkuiige» begleitet, dem Oberein-
nehmcr znsenden werde»:. Wenn dieser das Werk der
Munizipalitat nicht genehmiget, so soll er der Vee-
tvaltnngökammer, den Bericht darüber abstatten, welche
dann mit Vorbehalt der Bestätigung des Direktoriums
zu entscheiden hat.

Wenn aber im Gegentheil der Obereinnehmer diese

Arbeit genehmiget, so übergiebt er dasselbe der Per-
waltungskammer, um nach der zweiten dem Gesetze

über die Auflagen beigefügten Tafel, zu der Einrhci-
lung zu schreiten.

Diese Lintheilung ist der Gutheissmig des Ober-
einnehmers unterworfen, welcher in zweifelhaften Fal-
len-sich darüber an das Direktorium wenden wird.
Weny die Claßjfilation" endlich gntgeheisse» ist, so

wird sie durch die Ver-valtungskamiue? dem Agent
übersendet.

Diese Zeit über halt dieser ein geheimes Register
offen, worin jeder Eigenthümer die auf seinen liegen-
den Gütern unterpfandlich haftenden Summa aufzei.y-
um laßt, damit sie vom Werth derselben abgerechnet
werden könne.

Der Eigenthümer muß die unterpfandliche Ver-
Haftung entwedîr durch einen Auszug aus der Ge-
richtsschrciberei oder aus den Protokollen der Nota-
neu, die, den Unterpfandsbrief verschrieben haben,
oder durch einen Schein des Gläubigers erwahrcn.
Aller Betrug oder heimliche Ucbereinkunft in dieser

Sache, soll durch die Entsetzung von den Aemtern,
die man bekleidet, und.durch eine Geldbuße von
dem doppelten Belauf der Taxe, deren der Scaat hatte
verlustig werden können, bestraft werden.

Nach Beendigung dieser Geschäften wird der Agent
berechnen, wie viel ein jeder, zufolge' des Gesetzes zu
bezahlen habe, und wann der Obereinnehmer seine
Berechnung gut befunden hat, so be ieher er die Taxe
eines jeden Eigentyümers, in den durch das Teftz
bestimmten Terminen. Wenn sich der Eigenthümer
über die Beregnung des Agenten oder des Oberren»-
nehmers beschwert, so entscheidet oie Verwaltungs-
kaminer.- D.c Ertrag dieser Taxe soll auf die gleiche
Weise ein ffsierc, verwahrt und in die Hauptkaffe des

Y

Kantons abgeliefert werden, wie die Abgaben von dâ
Kapitalien.

Was die Alpen und Weiden anbetrist, so sollen
die Eigenthümer des darauf sommernden Viehes, die
Zahl und die Gattung desselben einschreiben lassen.
Die Munizipalitat wird eine mit dem allgemeine»
Werth der liegenden Güter derselbe» Gegend vechâ
nißmaffige Taxe anschlagen, nnd wenn der Agent uns
der Obercinnehmer diese Taxe nicht annehmen, so er-
kennt darüber die Verwaitungskammer mit Vorbehalt
der Bestätigung des Direktoriums.

7-) Taxe der Häuser.
Die der Abgabe unterworfene»; Hänser »nd Ge-

bände sollen bei dem Agenten einrcgistrlrt, und durch
Mitglieder der Munizipalitat, die von der Verwal-
tungekammer ernennt sind, angeschlagen werden. Der '

Obereinnehmer wendet sich an die Verwaltungskammcr,
wenn er die Taxen nicht aimehmlich findet.

Der vorhergehcndende Artikel soll auf^die Erhe-
bung der Hauserabgaben' angewendet werden, so weit
solches darauf Bezug haben »nag.

8.) Abgabe von Getränken.
Diejenigen, die Wein ausschenken, sollen den

Agenten in Gegenwart ihres Küfers oder eines ihrer
Bedienten erklaren, wie virl Wein sie im Detail ver-
kaust haben, und wie hoch sich der mittlere Preis die-
ses Weins belaufe. Diese Erklärung geschiehet alle
drei Monate. Die Munizipalitat durchgehet alle diese
Deklarationen. Die Strafe des Betrugs soll das
Doppelte der Taxe seyn, die man fälschlich hintcchal-
ten hat, und das Verbot, wahrend drei Monaten
Wein auszuschenken. Der Agent legt die von den
Wirthen bezogene Abgabe in 'Gegenwart desselben in
den hievvr bemeldten Stok und dieser nncerschrcibt
den Artikel des Registers, in welches er durch den.
Agenten eingeschrieben ist. Wen » die Einnahme von
den Wirthen beendiget ist, so sendet der Agent einen
Auszug seines Registers an den Obcreinnehmer.

y.) Einregistrierungsgebühren.
Diese werden durch die Gerichtschreiber, Notarien

oder andere Personen, die durch das Gesez Contrakcen,
Testamente oder Schenkungen unter Lebendigen zu ver,
schreiben und zu Besorgung von Erbschaften in der,
Seitenlinie begwalriget sind, erhoben. Sie sollen
unter Strafe des dre.fachen Werthes und bei Encse-

zung von allen Aemtern, den Ertrag derselben alle
drei Monate dem Agenten einhändigen, ivelcher übri-
gens die gleichen Vorschriften hieoon befolgen w-rd.

10.) Siegelgeld.
Diejenigen, welche, .die Siegelgelder beziehen,

'sollen den Erkrag derselben alle drei Monate dem
Obereinnehmer überliefern.



ri.) Stempelgebühren.
Das Stempelpapier wird bei den Agenten ver--

lau,c weiden, welche dieses Papier von dem Oberein-
" H' beziehen und demselben dafür Rechnung geben.

FmanzmiiMcr wird eine gewisse Menge Sempel-
papier als Vorrath in die Hauptrasse eines jeden Kam
tons ablegen lassen. Die Schlüsselbewahrer halten
über dieses Papier eine genaue Rechnung, so wie
über die dagegen eingegangene Summen.

re?.) Gerichtsgbühren.
Die Emolument der Gerichte oder die Gerichts-

kosten sollen von dem Eerichtschreiber eingezogen,
und nebst einer von dem Gerichte gebilligten Rech-
mmg alle drei Monate dem Obereinnehmer zugefen-
det werden.

iz.) Handelsabgaben.
Die Taxe der Kaufleuten soh in dem Haupkorte

des Kantons, alle drei Monate auf einen bestimmten
Tag, durch den Kaufmann oder seinen Commis den
drei Gchlüsselbewahrern übergeben werden, welche den
Namen des Kaufmanns und die von ihm bezahlte
Summe auf ein geheimes Register tragen. Der Kauft
mann oder sein Commis, der zu diesem Ende schrift-
lich bevollmächtigt seyn muß, unterschreibt den Arti-
kel. In den übrigen Gemeinen geschiehet diese Vcr-
richtung durch die drei Bewahrer der Schlüssel zu dem
S:ok des Agenten, der den drei Echlüsselbewahrern
der Kantonskassa darüber Rechnung ablegen wird.
Alle mit Unterschriften versehene Register sollen zusam-
men dem Finanzminister zugesendet werden. Der Be-
trug wird so bestraft, wie derjenige, den irgend ein
Eigenthümer von Kapitalien verüben würde.

14,) Luxusabgaben.
Die Luxusabgaben sollen einmal des Jahrs durch

die Agenten und zwar m streitigen Fällen nut Vorbe-
halt des Entscheides der Munizipalitat oder der Ver-
waltungSkammern erhoben werden. Die von ihnen
dem Oöereimichmcr zu übersendenden dahcrigcn Rech-
mmgen werden durch die Muuizipalitaten als richtig
«wahret.

75.) Uebrige Einnahmen.
Der Ertrag der Nationalgüter, die Zinsen der für

Rechnung der Nation angelegten Kapitalien, die
Kanfhausgcbühren, Zolle und Brückengelder und die
von den Vorrathshausem des Staats eingehenden
Summen sollen durch die Personen, welche hiezu
angestellt sind oder durch künftige Gesetze dazu bestellt
wurden, unmittelbar in die Hauptkasse des Kantons
abgeliefert werden.

76.) Besoldung des Obereinnehmcrs.
Die Besoldungen der Obereinnchmer können von

hundert bis hundert und fünfzig Duplonen, ie nach
dem das Direktorium solche ihren Bemühungen ange-
messen finden wird, bestimmt werden.

17.) Besoldung der Agenten.
Die Gefalle der Agenten sind auf Eins vom

Hundert ihrer Einnahme, ferner für jede Rechnung
und auszustellenden Empfangschcin auf einen Batzen
von dem Steuerpflichtigen zu beziehen und auf einen
Drittheii der wegen Betrug fallenden Geldbussen fest-
geftzt.

Kleine Schriften.
34. Der Minister der Künste und Wissen-

schaften an die Religionslehrer Helve-
tiens über ihre Pflichten und Bestim-
mung. 1 Bog. in 8.

Diese Zuschrift soll die Religionslehrer anleiten,
die hohe aber einfache Bestimmung und die wahre
Würde ihres Berufes ins Auge zu fassen. Sie sol-
len durch den Bortrag der Religion und alle ihre
Amtsverrichtungen die Gebotte des Gewissens hervor-
zichn, erklären, geltend machen. Zu diesem Zwek
vereinigen sich alle Religionsparkheien, die Bestimmung
der Menschen erheischt ihn und die Aufrechthaltnng
des.Staates beruht darauf. Es erhellt daraus, daß
die Pflichten der Rcligionslehrer als Beförderer des
höchsten Glüks ihrer Mitmenschen und als Diener
des Staats die.nämlichen sind.

Hieraus folgt ferners für jeden Geistlichen, daß
er nicht nur in der Kirche, solcher« auf tausend Arten
die Verbesserung seiner Mitbürger bâf rdern könne,
denn er ist da, um sie zur Selbstbeherrschung durch
das Gewissen zu leiten, gleichsam zu erziehen, und
diese Erziehung muß ihm jedes angemessene Mittel
— Unterricht in der Schule, im Privattimgang, Mit-
theilung guter Bücher an seine Pfarrkinder, gottcs-
dienstliche Verrichtungen u. f. w. ehrwürdig machen.

Indem der Minister diesen Gesichtspunkt an-
giebt, zeigt er offenbar, warum dem Staate die
Geistlichen wichtig sind, und laßt erwarten, daß er
für ihre Erhaltung und zwekmäss'ge Wirksamkeit ssr-
gen werde. Gründliche Gelehrsamkrit und ein edler
Styl machen vielleicht die Schrift Manchem Unverstand-
lich, aber theils verdient es ihr Inhalt, daß man
darüber tiefer nachdenke, theils der Umstand, daß der
erste Vorsteh.r der öffentlichen Erziehung hier spricht.
An ihn sich anzuschließen durch aufgeklarte Berufs-
treue, das wird die Geistlichen von manchem unser-
dienten Verdacht immer mehr befreien.
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